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VORBEMERKUNGEN 

Diese Ausarbeitung enthält: 
 
• Begründung 
• Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften 
 
 
Die verwendeten Rechtsgrundlagen sind in der jeweils derzeit gültigen Fassung: 
 
• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 
• Landesplanungsgesetz (LplG) vom 10.07.2003 
• Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 
• Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 01.03.2015 
• Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18.12.1990 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 
• Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) vom 23.06.2015 
• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.05.2013 
• Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) vom 14.12.2004 
 
 
Die Verfahrensschritte gemäß BauGB zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes sind: 
 
• Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) 
• Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
• Bekanntmachung (§ 10 Abs. 3 BauGB) 
 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB ist im beschleunigten Verfahren keine Umweltprüfung durch-
zuführen und kein Umweltbericht zu erstellen. 
Ein separates Fachgutachten zur Eingriffsregelung nach § 1a BauGB in Verbindung mit 
§ 15 ff. BNatSchG muss gemäß § 13a BauGB nicht durchgeführt werden. 
 
 
Weitere Fachgutachten finden sich unter Kapitel B.7.6 „Artenschutz“. 
 
• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
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BEGRÜNDUNG 

B.1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Der Stadt Langenburg liegen Bauwünsche für die noch unbebauten Flurstücke 444 und 
444/2 in vor. Die Grundstücke befinden sich überwiegend im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Viertel-West“. Der bisherige Bebauungsplan sieht jedoch nur ein einzelnes Bau-
fenster auf einem zwischenzeitlich veralteten Flurstück vor. Um die baurechtlichen Voraus-
setzungen für die gewünschten Bauvorhaben zu schaffen, ist eine Änderung des rechtswirk-
samen Bebauungsplanes erforderlich. Außerdem soll der südliche Bereich des Flurstücks 
444 in den Geltungsbereich mit einbezogen werden, damit für das gesamte Grundstück eine 
einheitliche baurechtliche Beurteilung zugrunde gelegt werden kann. 
 
 

B.2. Städtebauliche Konzeption 

Das städtebauliche Konzept aus den 1960er Jahren sah im Plangebiet bislang die Möglich-
keit für ein Wohngebäude in einem einzelnen, zentralen Baufeld vor. Im Zuge der geplanten 
Änderung soll das Plangebiet als innerörtliche Wohnbaufläche nutzbar gemacht werden und 
jeweils ein Wohngebäude auf den heutigen Flurstücken 444 und 444/2 ermöglichen. Hierzu 
werden die Festsetzungen und die überbaubare Grundstücksflächen bzw. die Baugrenzen 
entsprechend angepasst. Des Weiteren werden die Festsetzungen auf die heutigen Bauvor-
schriften aktualisiert. 
 
 

B.3. Geltungsbereich und Flächenbedarf 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist auf der nächsten Seite dargestellt. 
 
 

B.4. Dichte- und Bedarfsberechnung 

Die bisherige Dichte bleibt im Zuge der Änderung unverändert. 
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Bild 1: Geltungsbereich, 1:1.500 
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B.5. Übergeordnete Planungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der Raumnutzungskarte des Regionalpla-
nes „Heilbronn-Franken 2020“ als Siedlungsfläche eingetragen. Im Zuge der vorliegenden 
Änderung werden raumordnerische Belange nicht betroffen. 
 
 

B.6. Kommunale Planungsebene 

B.6.1 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan „Gerabronn-Langenburg, 1. Fortschreibung“ ist der Be-
reich als Wohnbaufläche dargestellt. Eine Änderung bzw. Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes ist somit nicht notwendig. 
 
 

B.6.2 Angrenzende und überplante Bebauungspläne 

Folgende Bebauungspläne befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches: 
 
• „Viertel-West“, in Kraft getreten am 24.07.1964 
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Bild 2: Flächennutzungsplan "Gerabronn-Langenburg, 1. Fortschreibung", 1:10.000 

 
 

 
Bild 3: Luftbild, 1:1.500 
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B.7. Schutzvorschriften und Restriktionen 

B.7.1 Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete: FFH- und Vogelschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Landschaftsschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Naturschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Naturdenkmale 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
 

B.7.2 Biotopschutz 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine nach § 33 NatSchG sowie 
§ 30a LWaldG besonders wertvollen Biotope. Auch außerhalb werden keine durch die Pla-
nung tangiert. 
 
 

B.7.3 Erhaltungsgebot von Streuobstbeständen 

Ein Streuobstbestand wird nach dem § 4 Absatz 7 des Landwirtschafts- und Landeskultur-
gesetz (LLG) definiert. Darüber hinaus ist folgendes zusätzlich zu beachten. Der Streuobst-
bestand muss eine Mindestfläche von 1.500 qm erreichen. Es muss sich um einen zusam-
menhängenden Streuobstbestand handeln. Die Abgrenzung des Bestandes erfolgt entlang 
des äußeren Rand der Baumkronen und nicht nach Flurstücksgrenzen oder Eigentumsver-
hältnissen. Die Streuobstbäume müssen eine Stammhöhe von mindestens 1,40 m errei-
chen. Reine intensiv genutzte Stein- oder Kernobstbestände werden nicht anerkannt. 
 
Ein nach § 33a NatSchG geschützter Streuobstbestand wird durch die Planung tangiert bzw. 
liegt innerhalb des Geltungsbereiches. 
 
Bestand 
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich auf den Flurstücken 444/2 und teilweise auf 
dem Flurstück 444 ein Streuobstbestand. Im Süden wird die Fläche als Gartenland mit Gar-
tenhütte genutzt. Der Bestand der Bäume ist im Alter stark durchmischt. Die Unternutzung 
des im nördlichen Bereich befindlichen Streuobstbestand erfolgt durch eine Wiesennutzung. 
Die Gesamtfläche des Streuobstbestandes innerhalb des Geltungsbereiches beträgt 
1.575 m2. Weiter im Norden auf dem Flurstück 453 befindet sich ebenfalls ein Streuobstbe-
stand, der im räumlichen Zusammenhang liegt.  
 
Prognose  
Es liegt eine Umwandlung von einem Streuobstbestand im Sinne des § 33a Abs. 1 NatSchG 
vor. Durch die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes entfallen 1.575 m2 Streuobst-
wiese. Es ist der Bau von zwei Wohnhäusern geplant. 
 
Der Verlust wird in externen Ausgleichsmaßnahmen (eM1- eM2) ausgeglichen. 
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Bild 4: Bestand und Verlust Streuobstwiese, 1:5.000 

 
 

U.7.4 Biotopverbund 

Nach § 20 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) soll ein Netz verbundener Biotope (Bio-
topverbund) geschaffen werden, das mindestens 10 % der Fläche eines Bundeslandes um-
fassen soll. Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild le-
bender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemein-
schaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökolo-
gischer Wechselbeziehungen. 
 
Der Biotopverbund unterscheidet in Ofenlandflächen mit trockenen, mittleren und feuchten 
Standorten. Es werden Kernflächen (artenreiche, hochwertige Biotopflächen), Kernräume 
(Randbereiche von Kernflächen innerhalb einer Distanz von 200 m) und Suchräume (Flä-
chenbeziehung zwischen Kernflächen innerhalb einer Distanz von 500 m und 1.000 m) dar-
gestellt.  
 
Bestand 
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines bestehenden Bebauungsplanes. Daher ist 
im Biotopverbund die Fläche auch als Innenbereich gekennzeichnet. Der bestehende Streu-
obstbestand bildet in Verbindung mit dem weiter nördlich liegenden Streuobstbestand eine 
Verbindung zu den weiter nördlich liegenden ökologisch wertvollen Flächen. 
 
Prognose 
Der innerhalb des Geltungsbereiches bestehende Streuobstbestand entfällt. Der weiter 
nördlich liegende Streuobstbestand bleibt nach momentanem Stand erhalten. 
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B.7.5 Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Lebensraumtypen (LRT), die gemäß 
§ 19 BNatSchG auch außerhalb von FFH-Gebieten geschützt (= schutzgebietsunabhängiger 
Ansatz) geschützt sind. Außerhalb des Geltungsbereiches sind ebenfalls keine Lebensraum-
typen bekannt, die im Wirkungsbereich des Planvorhabens liegen. 
 
 

B.7.6 Artenschutz 

Im Bereich der Bebauungsplanänderung „Viertel-West, 1. Änderung“ befindet sich eine 
Streuobstwiese. Auf Grund der Biotopausstattung konnte das Vorkommen streng geschütz-
ter Fledermäuse und Brutvögel nicht ausgeschlossen werden.  
Die Landschaftsplanerin Frau Jüttner wurde mit der Erstellung einer artenschutzrechtlichen 
Prüfung beauftragt. Die Ergebnisse des im Jahr 2020 abgeschlossenen Gutachtens werden 
im Folgenden zusammengefasst. 
 
Hinweis:  Die Gemeinde Langenburg plante in diesem Bereich zuerst eine Seniorenanla-

ge zu errichten. In diesem Zusammenhang wurde die artenschutzrechtliche Un-
tersuchung beauftragt. Daher trägt das Gutachten den Titel „Spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung zur Bebauungsplanung „Seniorenanlage Heiligenburg“ 
in Langenburg“. Der Geltungsbereich bleibt gleich. 

 
 

B.7.6.1 Rechtliche Grundlagen 

Der § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes enthält Verbotstatbestände hinsichtlich besonders 
und streng geschützter Tier- und Pflanzenarten. Die Definition des besonderen und strengen 
Schutzes ist in § 7 BNatSchG enthalten.  
 
• § 44 Abs. 1, Nr. 1, 3 und 4 verbietet für besonders und streng geschützte Tierarten Jagd, 

Fang, Verletzung oder Tötung, die Entnahme aller Entwicklungsformen aus der Natur 
sowie die Zerstörung, Entnahme oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten. Für geschützte Pflanzen und ihre Standorte ist die Zerstörung, Beschädigung und 
die Entnahme aus der Natur verboten. 
 

• § 44 Abs. 1 Nr. 2 verbietet die Störung streng geschützter Tierarten und europäischer 
Vogelarten während Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 

 
In § 44 Abs. 5 werden für zulässige Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen bzw. im In-
nenbereich nach § 34 BauGB Einschränkungen des Artenschutzes getroffen. Die Verbote 
nach § 44 gelten hier für nur national streng oder besonders geschützte Arten nicht. Die Zu-
griffsverbote auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Pflanzenstandorte nach § 44 Abs. 1 
gelten auch für europarechtlich streng geschützte Tier- und Pflanzenarten sowie für europäi-
sche Vogelarten nicht, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten bzw. Standorte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dies kann 
auch über vorgezogene Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion (con-
tinuous ecological functionality CEF) erreicht werden. Ist mit der zulässigen Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten unvermeidbar der Fang bzw. die Tötung von Individuen eu-
roparechtlich streng geschützter Arten bzw. europäischer Vogelarten verbunden, gilt das 
Verbot nach Absatz 1 Nr. 1 nicht. Das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 gilt uneinge-
schränkt. 
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B.7.6.2 Vorkommen geschützter Arten im Gebiet 

Anhand der Biotopausstattung wurde eine erste Einschätzung hinsichtlich des Vorhandens-
eins von besonders und streng geschützten Arten vorgenommen. Im Untersuchungsgebiet 
konnten demnach europarechtlich streng geschützte Brutvögel sowie Fledermausarten nicht 
ausgeschlossen werden. Zu diesen Tierarten wurde in Abstimmung mit der Naturschutzbe-
hörde ein faunistisches Gutachten erstellt. Weitere streng geschützte Tierartengruppen fin-
den im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Lebensräume. 
 
Brutvögel: 
Im Plan- und erweiterten Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 15 Vogelarten nachge-
wiesen (Tabelle in Anhang 1). 
Für 10 Arten ergab sich nach den Vorgaben von Südbeck et al. (2005) im Plangebiet ein 
Brutverdacht, bzw. gelang ein Brutnachweis. Es handelt sich um Amsel, Blaumeise, Buch-
fink, Fitis, Grünfink, Hausrotschwanz, Haussperling, Kohlmeise, Singdrossel und Star. 
Für 5 Arten ergab sich nach den Vorgaben von SÜDBECK et al. (2005) kein Brutnachweis 
im Untersuchungsgebiet. Diese Arten nutzen das Gebiet als Nahrungshabitat bzw. als Rast-
platz auf dem Zug. Bei diesen Arten handelt es sich um Bachstelze, Elster, Mehlschwalbe, 
Rabenkrähe und Türkentaube. 
 
Von den nachgewiesenen Brutvogelarten in den Untersuchungsgebieten stehen drei Arten, 
Fitis, Haussperlin und Star auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvogelarten Baden-
Württembergs (HÖLZINGER et al. 2007). 
 
Von den Nahrungsgästen ist eine Art, die Mehlschwalbe, in der Roten Liste der Brutvogelar-
ten Baden-Württembergs als gefährdet (3) eingestuft. 
 
Fledermäuse: 
Im Bereich des Plangebietes wurden die Gehölze und Gebäude auf für Fledermäuse geeig-
nete Quartiere untersucht. Bei der Untersuchung konnten keine für Fledermäuse geeignete, 
nach oben gerichteten Höhlungen in den Gehölzen festgestellt werden. Das Gartenhäus-
chen ist aktuell nicht für Fledermäuse geeignet. 
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Bild 5: Gehölze mit Höhlungen innerhalb des Plangebietes (saP Jüttner) 

 
 

B.7.6.3 Prognose der Betroffenheit 

Brutvögel: 
Die innerhalb des Geltungsbereiches kartierten Brutvögel sind häufig sowie sehr häufige Ar-
ten. Für diese Brutstätten innerhalb des Plangebietes kann davon ausgegangen werden, 
dass die Funktion eventuell entfallender Fortpflanzungsstätten für die Arten im räumlichen 
Umfeld weiterhin erfüllt werden kann. Brutstätten außerhalb des Untersuchungsgebietes 
werden bei derzeitigem Planungsstand nicht erheblich beeinträchtigt. 
 
Fledermäuse: 
Da in den Gehölzen und Gebäuden keine Vorkommen von Fledermäusen nachgewiesen 
werden konnten, ist die Artengruppe der Fledermäuse nicht von einer Überplanung des Ge-
bietes betroffen. 
 
 

B.7.6.4 Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

Fällungen dürfen zum Schutz der Brutvögel nicht während der Brut- und Aufzuchtszeit der 
Jungvögel zwischen Anfang März bis Ende September vorgenommen werden. 
 
Die Nistkästen sollten im nahen Umfeld des Plangebietes erhalten werden. 
 
 

B.7.6.5 Vorgezogene Maßnahmen (CEF) 

Vor Umsetzung der Planung müssen Maßnahmen durchgeführt und funktionsfähig sein, die 
die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
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Zusammenhang sicherstellen (continuous ecological functionality, CEF). Die gewählte Maß-
nahmenfläche muss jedoch im räumlichen Zusammenhang mit der überplanten Fläche lie-
gen, das heißt, erreichbar und auffindbar sein. Die Maßnahme ist dauerhaft abzusichern. 
 
Es sind keine vorgezogenen Maßnahmen (CEF) notwendig. 
 
 

B.7.7 Gewässerschutz 

Wasserschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
Überschwemmungsgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
 

B.7.8 Denkmalschutz 

Im und angrenzend an den Geltungsbereich sind keine Boden- und Baudenkmale bekannt. 
Auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen. 
 
 

B.7.9 Immissionsschutz 

Durch die Planung ist mit keinen Veränderungen zu rechnen, welche dazu geneigt wären 
angrenzende Nutzungen zu stören. 
 
 

B.7.10 Wald und Waldabstandsflächen 

Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
 

B.7.11 Altlasten 

Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
 

B.8. Beschreibung der Umweltauswirkungen 

Mit der vorliegenden Planung sind grundsätzlich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf 
die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, Land-
schaft und Kultur- und Sachgüter sowie auf ihre Wechselwirkungen verbunden. Aufgrund 
der Durchführung im beschleunigten Verfahren (§ 13a BauGB) ist die Anwendung der Ein-
griffsregelung nicht erforderlich. Ausgleichsmaßnahmen müssen nicht festgesetzt werden. 
Im Sinne des Vermeidungsgebotes können im Einzelfall Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minimierung, z. B. Eingrünung, dennoch sinnvoll und notwendig sein. Auch artenschutz-
rechtliche Regelungen und Vorgaben zum Schutz von Lebensraumtypen nach der FFH-
Richtlinie sind im beschleunigten Verfahren anzuwenden und können Maßnahmen nach sich 
ziehen. Umweltbelange bleiben somit berücksichtigt. 
 
 



BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN „VIERTEL-WEST, 1. ÄNDERUNG IN LANGENBURG 15 

 SATZUNGSBESCHLUSS 18.10.2021 
INKRAFTTRETEN 27.10.2021 

B.9. Maßnahmenkonzeption 

B.9.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
 
• Immergrüne Anpflanzungen, wie z. B. Thuja oder Kirschlorbeer sollen ausgeschlossen 

werden. 
• Stützmauern sollen in Trockenbauweise mit Naturstein erstellt werden. 
• Die Verwendung grell leuchtender und reflektierender Farben sollte ausgeschlossen wer-

den. 
• Verbot von Schottergärten auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
 

B.9.2 Maßnahmen gemäß Biotopschutz 

Es sind keine Maßnahmen notwendig. 
 
 

U.9.3 Maßnahmen gemäß Erhaltungsgebot von Streuobstbeständen 

Durch die Bebauungsplanänderung entfallen 1.575 m2 Streuobstwiese. Diese sind außer-
halb wieder herzustellen (siehe Anhang 1 „externe Kompensationsmaßnahmen eM1+eM2“). 
 
 

B.9.4 Maßnahmen gemäß Artenschutzvorschriften 

Diese Maßnahmen gemäß Artenschutzvorschriften sind zur Vermeidung von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNatSchG zwingend umzusetzen und somit einer Abwägung nicht zu-
gänglich. 
 
 

B.9.4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen von Verbotstatbeständen 

Die Baufeldräumung ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG vom 1. März bis 30. September ver-
boten. 
 
Die 4 vorhandenen Nistkästen sind innerhalb des Geltungsbereiches wieder aufzuhängen. 
 
 

B.9.4.2 Vorgezogene Maßnahmen (CEF) 

Vorgezogene Maßnahmen (CEF) sind nicht notwendig. 
 
 

B.9.5 Maßnahmen für Lebensraumtypen gemäß FFH-Richtlinie 

Es sind keine Maßnahmen notwendig. 
 
 

B.10. Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 

Die aufgrund der artenschutzrechtlichen Regelungen durchgeführten Maßnahmen zum Er-
halt der Brutvögel (siehe Anhang 1 „externe Kompensationsmaßnahmen“ B.7.6.5) sind 
durchzuführen. Der Standort der Kästen ist per GPS einzumessen und eine Fotodokumenta-
tion durchzuführen. Die Ergebnisse sind der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. 
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Die Kästen sind im 2. Jahr nach Anbringung einer Erfolgskontrolle zu unterziehen. Danach 
ist jährlich eine weitere Kontrolle durchzuführen, bis ein Nutzungserfolg nachgewiesen wur-
de. Das Monitoring ist der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 
 
Eine jährliche Zustandskontrolle der Kästen hat zu erfolgen. Die Kästen sind bei Verlust in 
gleicher Bauweise wieder zu ersetzen. 
 
 

B.11. Planungsrechtliche Festsetzungen 

B.11.1 Art der baulichen Nutzung 

Gemäß der städtebaulichen Konzeption soll für die vorliegende Planung ein Allgemeines 
Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen werden. Aus 
städtebaulichen Gründen wird der Katalog der zulässigen Nutzungen gemäß § 1 Abs. 5 
BauNVO jedoch eingeschränkt. Die zulässigen Nutzungen sind im Folgenden fett darge-
stellt. Damit sind die nicht fett hervorgehobenen Nutzungen unzulässig. 
 
(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen 
 
(2) Zulässig sind 
 

1. Wohngebäude, 
2. Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 
 
(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden 
 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen, 
4. Gartenbaubetriebe, 
5. Tankstellen. 

 
Die ausnahmsweise zulässigen Arten der Nutzung Nr. 1, 3 bis 5 sind aufgrund der vorhan-
denen Strukturen auch ausnahmsweise nicht zulässig. 
 
Die ausnahmsweise zulässigen Arten der Nutzung Nr. 2 werden allgemein zugelassen. 
 
 

B.11.2 Maß der baulichen Nutzung 

Um die Versieglung des Bodens auf ein notwendiges Maß zu reduzieren und dennoch eine 
sinnvolle Ausnutzung der Baugrundstücke zu ermöglichen, wird eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 zugelassen. Diese darf auch gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO nicht überschritten 
werden. Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen und unterirdische Bauten mit einer Erd-
abdeckung von mind. 50 cm Höhe, werden als nicht versiegelte Flächen betrachtet. 
 
Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wie auch einer Zahl der Vollgeschosse ist für 
die vorliegende Planung nicht erforderlich. Die Gebäudekubatur kann durch GRZ und maxi-
malen Außenwandhöhe (AH) und einer maximalen Firsthöhe (FH) in ausreichenden Maß 
begrenzt werden. 
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Die Außenwandhöhe bemisst sich von der geplanten Geländeoberfläche bis zum Schnitt-
punkt der traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut. Allgemein ist die Außenwandhöhe mit 
6,75 m festgesetzt und darf auf 2/3 der Gebäudelänge nicht überschritten werden. 
 
Die Firsthöhe bemisst sich von der Erdgeschossrohfußbodenhöhe bis zum höchsten Punkt 
der Dachhaut. Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 9,00 m. 
 
 

B.11.3 Nebenanlagen 

Bis zu einer Kubatur von 40 m3 können Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, soweit als Ge-
bäude vorgesehen, außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden. Die 
maximale Höhe der Nebenanlagen darf die zulässige Außenwandhöhe nicht überschreiten. 
In den als Grünflächen festgesetzten Bereichen sind Nebenanlagen unzulässig. 
 
 

B.11.4 Bauweise 

Entsprechend der Ortstypik wird für das gesamte Plangebiet eine offene Bauweise mit Ein-
zel- und Doppelhäusern mit einer max. Gesamtlänge von 20,0 m festgesetzt. 
 
 

B.11.5 Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig, wenn diese nach § 6 LBO keine eigenen Abstandsflächen auf-
weisen.  
 
Stellplätze sind, ähnlich Nebenanlagen, auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
che zulässig. 
 
 

B.11.6 Zahl der Wohnungen 

Die Zahl der Wohnungen wird aus städtebaulichen Gründen der näheren Umgebung auf 
zwei Wohnungen je Einzelhaus bzw. je Doppelhaushälfte beschränkt. 
 
 

B.11.7 Versorgungsanlagen und –leitungen 

Die oberirdische Führung von Niederspannungsleitungen führt zu einer Beeinträchtigung 
des Ortsbildes und ist aus diesem Grund nicht zulässig. 
 
 

B.11.8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Aus Gründen des Artenschutzes werden Vorgaben zum Zeitpunkt der Baufeldräumung ge-
macht. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) sind die nicht überbauten 
Flächen als Grünflächen anzulegen oder anderweitig zu begrünen. Da Schottergärten somit 
unzulässig und auch städtebaulich und ökologisch unerwünscht sind, werden diese ausge-
schlossen. Wege, Stellplätze sowie Terrassen sind davon nicht betroffen. 
 
Umhängen von 4 bestehenden Vogelnistkästen innerhalb des Geltungsbereiches. 
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B.12. Örtliche Bauvorschriften 

B.12.1 Äußere Gestaltung 

Den Bauherren soll ein möglichst hoher Gestaltungsspielraum gewährleistet werden. Um je-
doch das Ortsbild nicht negativ zu beeinträchtigen ist die Verwendung von grell leuchtenden 
und reflektierenden Farben unzulässig. 
 
Hinweis: Engobierte Dachsteine und Ziegeln zählen nicht als reflektierende Materialien. 
 
 

B.12.2 Dachform und Dachneigung, Eindeckung und Dachbegrünungen 

Zur Ausbildung von Dächern werden Vorgaben gemacht, welche sich an der bestehenden 
Dachdeckungen orientieren soll. Ermöglicht werden Sattel-, Walm- und Zeltdächer als Dach-
formen. Die Dachneigung soll dabei 22° bis 48° betragen. Sonstige Dachformen sind aus 
städtebaulichen Gründen unzulässig. Die Dachdeckung hat mit roten bis braunen oder anth-
razitfarbenen bzw. schwarzen Dachsteinen oder –ziegeln zu erfolgen. In untergeordnetem 
Maß sind auch Deckungen aus Glas oder Blech zulässig. Dachbegrünungen sind zulässig. 
 
Dächer von Garagen, Nebengebäuden und untergeordneten Bauteilen können allgemein als 
Pult- oder Flachdach ausgeführt werden. Flachdächer müssen, soweit diese nicht als Ter-
rasse genutzt werden, extensiv begrünt werden. 
 
Solar- und Photovoltaikanlagen innerhalb der Dachhaut sind zugelassen. 
 
 

B.12.3 Dachaufbauten und Zwerchbauten 

Dachaufbauten und Zwerchbauten sind grundsätzlich zulässig. Sie werden jedoch aus opti-
schen Gründen hinsichtlich ihrer Gestaltung und Größe beschränkt. 
 
 

B.12.4 Einfriedungen, Stützmauern 

Aus optischen Gründen werden Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum in ihrer Ausbil-
dung und Ausgestaltung beschränkt. Aus ökologischen Gründen sind immergrüne Hecken 
(z. B. Thuja, Kirschlorbeer) nicht zulässig. 
 
 

B.12.5 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen sollen auf ein betriebsbedingt notwendiges Maß be-
schränkt werden. Aus diesem Grund werden Veränderungen der bestehenden Gelände-
oberfläche, abweichend von den Festsetzungen der LBO, ab 1,0 m Höhe der Verfahrens-
pflicht unterzogen. 
 
 

B.12.6 Stellplätze 

Aufgrund der hohen Kfz-Dichte im ländlichen Raum ist auf die ausreichende Bereitstellung 
von Parkierungsraum zu achten. Aus diesem Grund sind je Wohnung zwei Stellplätze nach-
zuweisen. 
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B.13. Verkehr 

Die Erschließung der Grundstücke bleibt unverändert. 
 
 

B.14. Technische Infrastruktur 

Die technische Infrastruktur mit entsprechender Versorgung bleibt unverändert. 
 
 

B.15. Bodenordnende Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind im Zuge dieser Änderung nicht notwendig. 
 
 
 
 
Langenburg, im Oktober 2021 Class 
 (Bürgermeister) 
 
 
 



TEXTTEIL ZUM BEBAUUNGSPLAN „VIERTEL-WEST, 1. ÄNDERUNG IN LANGENBURG 20 

 SATZUNGSBESCHLUSS 18.10.2021 
INKRAFTTRETEN 27.10.2021 

TEXTTEIL 

P PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Dem Bebauungsplan „Viertel-West, 1. Änderung“ liegen zugrunde: Das Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 03.11.2017, die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 sowie 
die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) jeweils in den zum Zeitpunkt des Sat-
zungsbeschlusses gültigen Fassungen. 
 
 

P.1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 – 11 BauNVO) 
 

P.1.1 Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO) 
 
Zulässig sind: 
 
• Wohngebäude, 
• die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-

wie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
 
 

P.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 
 
Es wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Diese darf auch gemäß § 19 
Abs. 4 BauNVO nicht überschritten werden. Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen und 
unterirdische Bauten mit einer Erdabdeckung von mind. 50 cm Höhe, werden als nicht ver-
siegelte Flächen betrachtet. 
 
 

P.2.1 Höhe der baulichen Anlagen 
(§ 16 Abs. 3 BauNVO und § 74 Abs. 1, Nr. 1 LBO) 
 
Die Außenwandhöhe bemisst sich von der geplanten Geländeoberfläche bis zum Schnitt-
punkt der traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut. Allgemein ist die Außenwandhöhe mit 
6,75 m festgesetzt und darf auf 2/3 der Gebäudelänge nicht überschritten werden. 
 
Die Firsthöhe bemisst sich von der Erdgeschossrohfußbodenhöhe bis zum höchsten Punkt 
der Dachhaut. Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 9,00 m. 
 
 

P.2.2 Höhenlage der baulichen Anlagen 
(§ 18 BauNVO) 
 
Für das Flurstück 444 beträgt die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) 461,0 m ü. NHN und für 
Flurstück 444/2 beträgt die EFH 459,0 m ü. NHN. Eine jeweilige Abweichung ist bis maximal 
+/- 0,5 m zulässig. 
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P.3 Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO) 
 
Nebenanlagen sind entsprechend § 14 BauNVO, soweit als Gebäude vorgesehen, auch au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bis zu einer Größe von 40 m3 Bruttorauminhalt 
zulässig. 
 
Die Höhe der Nebenanlagen darf die zulässigen Außenwandhöhen nicht überschreiten. In 
den als Grünflächen festgesetzten Bereichen sind ober- und unterirdische Nebenanlagen 
unzulässig. 
 
 

P.4 Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 
 
Es ist eine offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern mit einer max. Gebäudelänge 
von 20,0 m zulässig. 
 
 

P.5 Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 
 
Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig, wenn diese nach § 6 LBO keine eigenen Abstandsflächen auf-
weisen. 
 
Stellplätze sind ebenfalls auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 
 

P.6 Zahl der Wohnungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
Es sind maximal zwei Wohnungen je Einzelhaus bzw. je Doppelhaushälfte zulässig. 
 
 

P.7 Versorgungsanlagen und –leitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
Die oberirdische Führung von Niederspannungsleitungen ist nicht zulässig. 
 
 

P.8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
M: Maßnahmen für den Artenschutz 
Die Baufeldräumung ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG vom 1. März bis 30. September ver-
boten. 
 
M: Maßnahmen zur Gartengestaltung 
Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen, die nicht auf die Grundflächenzahl (GRZ) 
angerechnet werden, sind gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsflächen anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. Kies-, Schotter- und sonstige vergleichbare Materialschüttungen sind 
hierfür unzulässig; wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folien, Vlies) sind 
nur zur Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 
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A: Ersatzlebensstätten für Brutvögel innerhalb des Geltungsbereiches 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind momentan 4 Nistkästen für Brutvögel an den vorhan-
denen Bäumen angebracht. Die bestehenden Nistkästen sind innerhalb des Geltungsberei-
ches umzuhängen. Sie sollten nach Möglichkeit etwa 3 bis 4 Meter über dem Boden auf der 
wetterabgewandten Baumseite in schattiger bis halbschattiger Lage angebracht werden und 
sollten nicht frei im Wind schwingen können sowie ggf. nach vorne (Einflugöffnung) geneigt 
sein, jedoch niemals nach hinten. Ein freier Anflug sollte gewährleistet sein. Die Nistkästen 
sollten für Nesträuber wie Katzen oder Marder nicht erreichbar sein oder einen integrierten 
Nesträuberschutz aufweisen (vorgezogenes Einflugloch, z.B. kurzes Kunststoffrohr). Die 
Einflugöffnung sollte im Optimalfall nach Südosten ausgerichtet sein. Die Nistkästen sind im 
Herbst zu reinigen. 
 
Die Vogelnistkästen sind im Winter der Rodung der Gehölze oder Gebäude bis spätestens 
Ende Februar anzubringen. 
 
Eine jährliche Zustandskontrolle der Kästen hat zu erfolgen. Die Kästen sind bei Verlust in 
gleicher Bauweise wieder zu ersetzen. 
 
Die Standorte sind nach Anbringen zu dokumentieren (Standort per GPS einmessen, Foto-
dokumentation) und der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. Ein Monitoring ist durch-
zuführen (Hinweis zur Durchführung der Umweltüberwachung). 
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O ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Viertel-West, 1. Än-
derung“ liegen zugrunde: Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 
01.03.2015 sowie die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in den zum Zeit-
punkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassungen. 
 
 

O.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Die Verwendung von grell leuchtenden bzw. reflektierenden Farben und Material für Außen-
wände ist unzulässig. 
 
 

O.2 Dachform, Dachneigung, Dachdeckung, Dachbegrünung 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Für die Hauptgebäude sind gleichseitig geneigte Sattel-, Walm- und Zeltdächer zulässig. 
Dachneigungen sind zwischen 22° bis 48° zulässig. 
 
Die Dachdeckung hat mit roten bis braunen oder anthrazitfarbenen bzw. schwarzen Dach-
ziegeln zu erfolgen. In untergeordnetem Maß sind auch Deckungen aus Glas oder Blech zu-
lässig.  
 
Garagen, Nebenanlagen und untergeordnete Bauteile können allgemein als Pult- oder 
Flachdach ausgeführt werden. Flachdächer sind, soweit diese nicht als Terrasse genutzt 
werden, extensiv zu begrünen. 
 
Solar- und Photovoltaikanlagen innerhalb der Dachhaut sowie Dachbegrünungen sind all-
gemein zulässig. 
 
 

O.3 Dachaufbauten und Zwerchbauten 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Dachaufbauten (Dachgauben) sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 

• Breite einzelner Dachgauben nicht mehr als 1/3, mehrere bis max. 1/2 der Ge-
bäudelänge 

• Abstand zum Ortgang mindestens 2,0 m 
• Firsthöhe mindestens 1,0 m unter dem Hauptfirst 

 
Zwerchbauten sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 

• Breite nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge 
• Abstand zur seitlichen Gebäudekante mindestens 1,0 m 
• Firsthöhe mindestens 0,5 m unter dem Hauptfirst 

 
Hinweis: Für die Eindeckung und Dachform von Dachgauben und Dachaufbauten wer-

den keine Festsetzungen getroffen. 
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O.4 Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen dürfen die Höhe von 1,50 m nicht überschrei-
ten. Die öffentlichen Verkehrsflächen schließen gegen die Baugrundstücke mit einheitlichen 
Begrenzungssteinen ab. Als Einfriedung zu den öffentlichen Verkehrsflächen, außer zur 
Landesstraße, sind zulässig: 
 
• Drahtzäune mit davorliegender Gehölzanpflanzung oder Holzzäune mit senkrechter Lat-

tung, Zaunhöhe max. 1,2 m oder 
• geschnittene Hecken, max. Höhe: 1,2 m 
 
Als Einfriedung zur Landesstraße  
Gegenüber öffentlicher Verkehrsflächen – auch Fußwege – ist mit Einfriedungen und Stütz-
mauern ein Abstand von min. 0,5 m einzuhalten. Aus ökologischen Gründen sind immergrü-
ne Hecken (z. B. Thuja, Kirschlorbeer) nicht zulässig. 
 
Stützmauern sind in Trockenbauweise mit Naturstein zu erstellen. 
 
 

O.5 Aufschüttungen und Abgrabungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO) 
 
Veränderungen der bestehenden Geländeoberfläche sind, abweichend von den Festsetzun-
gen der LBO, ab 1,0 m Höhe der Verfahrenspflicht unterzogen. 
 
 

O.6 Zahl der Stellplätze 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
 
Je Wohnung sind zwei Stellplätze herzustellen. Der Garagenvorplatz (Stauraum) ist als 
Stellplatz nicht anrechenbar. 
 
 

O.7 Garagenvorplätze 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Pkw-Stellplätze und die Garagenzufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen wie Ra-
sengittersteinen oder ähnlichem auszuführen. 
 
 

O.8 Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
 
Das Anbringen von mehr als einer Außenantenne pro Grundstück ist unzulässig. 
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H HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

H.1 Bodenfunde 
 
Bei Durchführung der Planung können bisher unentdeckte Funde entdeckt werden. Diese 
sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidi-
um Stuttgart mit einer Verkürzung der Frist nach § 20 DSchG nicht einverstanden ist. 
 
 

H.2 Altlasten und Altablagerungen 
 
Sofern bisher unbekannte altlastenverdächtige Flächen/Altlasten oder Verunreinigungen des 
Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwassers mit umweltgefährdenden Stoffen 
im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben festgestellt werden, muss das Bau- und Umwelt-
amt beim Landratsamt unverzüglich unterrichtet werden. Weitergehende Maßnahmen sind 
dann in Abstimmung mit dem Bau- und Umweltamt unter Begleitung eines Ingenieurbüros 
für Altlasten und Schadensfälle durchzuführen. 
 
 

H.3 Bodenschutz 
 
Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit Boden zu achten. Jegliche Bodenbelastung ist auf das unvermeidbare 
Maß zu reduzieren. Die Hinweise gemäß Heft 10 des Umweltministeriums Baden-
Württemberg „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnah-
men“ sind zu beachten. 
 
Generell gelten bei Aushubarbeiten und Bodenbewegungen die Vorgaben der DIN 19731. 
Vorrangig ist das anfallende Bodenmaterial entsprechend seiner Eignung einer Verwertung 
zuzuführen (z. B. Aufbringung zur Bodenverbesserung, Bewirtschaftungserleichterung oder 
als Erdmassenausgleich im Baugebiet). Die Verwertung des anfallenden Bodenmaterials 
außerhalb des Baugebietes ist im Vorfeld mit dem Landratsamt – Bau- und Umweltamt ab-
zustimmen. Im Fall für den Erdmassenausgleich im Baugebiet Material von außerhalb ange-
fahren wird ist hierfür zunächst nur unbelasteter Erdaushub zugelassen. In anderen Fällen 
ist das Vorgehen vorab mit dem Bau- und Umweltamt abzustimmen. 
 
Es wird empfohlen, eine gutachterliche Bewertung des anstehenden Bodens am Ausbauort, 
entsprechend den Vorgaben der „Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die 
Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial" (VwV-Boden), hinsichtlich einer 
Verwertung des u. a. bei den Erschließungs- und Gründungsarbeiten anfallenden Aushub-
materials außerhalb des Baugebietes einzuholen. 
 
Vor Ausbau von abzutragenden Bodenschichten ist der Pflanzenaufwuchs auf der Fläche zu 
entfernen. Der Ober- und Unterboden ist getrennt auszubauen. Erdbauarbeiten dürfen nur 
bei trockener Witterung und geeignetem Feuchtezustand des Bodens erfolgen. Unbedeckter 
Boden darf nicht mit Radfahrzeugen befahren werden. 
 
 

H.4 Baugrund/Geologie 
 
Es wird empfohlen, die Gewährleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstücken durch 
individuelle Bodengutachten klären zu lassen. 
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H.5 Grundwasser 
 
Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, so sind die Ar-
beiten, welche zum Anschnitt geführt haben, unverzüglich einzustellen sowie das Landrats-
amt als untere Wasserbehörde zu informieren. Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe 
des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind 
dem Landratsamt vor Ausführung anzuzeigen. Eine ständige Grundwasserableitung in die 
Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist unzulässig. Eine befristete Wasserhaltung 
im Zuge einer Baumaßnahme bedarf der behördlichen Zustimmung. Die Antragsunterlagen 
für die befristete Wasserhaltung sind mindestens einen Monat vor Baubeginn (Beginn Aus-
hubarbeiten Baugrube) beim Landratsamt einzureichen. 
 
 

H.6 Oberflächenwasser 
 
Bei Starkregen und Schneeschmelze kann Oberflächenwasser vom Baugebiet selbst und 
den Außenflächen in das Baugebiet einströmen. Um Beeinträchtigungen insbesondere der 
Untergeschossräume zu verhindern, sollen Lichtschächte und Kellerabgänge entsprechend 
überflutungssicher ausgebildet werden. 
 
 

H.7 Verkehrsflächen 
 
Bei den im Plan dargestellten Verkehrsflächen handelt es sich um Bruttoflächen (inklusive 
Randsteine). Sie sind als Richtlinie zu verstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass entspre-
chend § 126 Abs. 1 und 2 BauGB die Eigentümer angrenzender Grundstücke das Anbringen 
von Beleuchtungskörpern und deren Leitungen sowie Kennzeichen und Hinweisschilder auf 
ihren Grundstücken zu dulden haben. Die Eigentümer sind im Vorfeld zu benachrichtigen. 
 
 

H.8 Grenzabstände mit Pflanzungen 
 
Gemäß Nachbarrechtsgesetz für Baden-Württemberg ist mit Gehölzpflanzungen zu angren-
zenden Grundstücken ein Grenzabstand einzuhalten, gemessen ab Mitte Pflanze bzw. 
Stamm. Die genauen Vorgaben sind dem „Gesetz über das Nachbarrecht“ des Landes Ba-
den-Württemberg zu entnehmen. 
 
Die Grenzabstände können in Abhängigkeit des Status (z. B. Innerortslage, landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke, landwirtschaftlich nicht genutzte Grundstücke) der Nachbar-
grundstücke variieren. Zu Gewässergrundstücken sind keine Abstände einzuhalten. Zu öf-
fentlichen Straßen sind zwar gemäß Nachbarrechtsgesetz keine Abstände einzuhalten, je-
doch müssen hier die Vorgaben der „Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch Fahr-
zeugrückhaltesysteme“ (RPS) beachtet werden. Dort sind Abstände geregelt, die in Abhän-
gigkeit u. a. von der zulässigen Geschwindigkeit und dem Geländeprofil variieren. Die Ab-
stände sind der RPS zu entnehmen. 
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VERFAHRENSVERMERKE VERFAHRENSVERMERKE 

 
 
Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 27.07.2021 
 
Ortsübliche Bekanntmachung (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 04.08.2021 
 
Auslegungsbeschluss am 27.07.2021 
 
Ortsübliche Bekanntmachung (§ 3 Abs. 2 BauGB) am 04.08.2021 
 
Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) vom 12.08. bis 13.09.2021 
 
Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) am 18.10.2021 
 
Ortsübliche Bekanntmachung/Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB) am 27.10.2021 
 
 
 
AUFGESTELLT AUSGEFERTIGT 
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungspla-
nes mit seinen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschrif-
ten durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den 
hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 

 
Langenburg, Langenburg, 
den 27.07.2021 den 19.10.2021 
 
 
 
gez. .............................. 
Class Class 
(Bürgermeister) (Bürgermeister) 
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